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Anlage 1 zur Spin-Off Strategie der BOKU 
 

Spin-Off Leitlinie  
des Rektorats der Universität für Bodenkultur Wien 
 
Beschlossen durch das Rektorat am 1. Dez. 2015  
 
Die Spin-Off Leitlinie unterstützt bei den ersten Schritten der universitären Ausgründung. 
 

1. Erstgespräch mit dem Forschungsservice/Technologietransfer 
 
Im ersten Gespräch, zwischen Forscherin/Forscher und dem Forschungsservice/Technologietransfer, wird 
die Gründungsidee besprochen. Auf Grundlage des „BOKU Spin-Off Fragenkatalogs“ (Anhang A) werden 
alle relevanten Aspekte und Herausforderungen diskutiert. Der Fragenkatalog dient als Hilfestellung und 
kann schon vor dem Erstgespräch für Überlegungen dienen. Beim Erstgespräch wird außerdem die 
Möglichkeit der Teilnahme am AplusB-Programm (INiTS, accent) besprochen. 
 
Kontakt für Erstgespräch: Forschungsservice/Technologietransfer, tto@boku.ac.at, +43-1-47654-1314 
 
Ergebnis: Dem Forscher der Forscherin sind Rahmenbedingung der Ausgründung, nächste Schritte und 
Zuständigkeiten bekannt. Das Forschungsservice kennt die Idee und informiert allenfalls zuständige 
Organisationseinheiten bzw. das Rektorat (nach Zuständigkeiten laut Anhang B). 
 

2. Gründungskonzept erarbeiten / Teilnahme am AplusB Programm 
 
Nach dem Erstgespräch im Forschungsservice/Technologietransfer geht jede Gründungsidee einen 
individuellen Weg. Auf Seiten der BOKU steht die Person vom Erstgespräch als Gründungscoach 
weiterhin zur Verfügung. 
 
Nach Erstellung eines Gründungskonzeptes, eventuell im Rahmen der Teilnahme im AplusB-Programm, 
wird über die Rahmenbedingungen beraten. Danach werden entsprechend der in Anhang B festgelegten 
Zuständigkeiten weitere Organisationseinheiten der BOKU in den Gründungsprozess involviert. 
 
Ergebnis: Notwendige rechtliche Rahmenbedingungen  mit der BOKU sind identifiziert und die 
zuständigen Organisationseinheiten (nach Anhang B) der BOKU eingebunden 
 

3. Gründung 
 
Je nach Gründungskonzept werden Beteiligungsverträge oder Kooperationsvereinbarungen für 
Infrastruktur, Personalangelegenheiten und geistiges Eigentum verhandelt (Zuständigkeiten nach Anhang 
B), verfasst und unterschrieben. Die weitere Zusammenarbeit, Meilensteine und das Berichtswesen sind 
dazu schriftlich festzuhalten. 
 
Ergebnis: Es liegen unterzeichnete Verträge zwischen BOKU und Spin-Off vor. Das Spin-Off wird 
gegründet. 
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ANHANG A – BOKU SPIN-OFF Fragenkatalog 
 
Je früher alle Aspekte des Fragenkatalogs beleuchtet und im besten Fall geklärt werden, desto leichter 
wird die Gründung fallen. Gerne stehen die Serviceeinrichtungen der BOKU zur Seite. 
 
Allgemeines 

• Wer ist dabei? (Name, BOKU Anstellung, Verpflichtungen gegenüber ArbeitgeberIn) 
• Was ist die Idee? 
• Wann soll es umgesetzt werden? (Zeitplan) 
• Wo? (Gibt es eine örtliche Gebundenheit an eine z.B. Arbeitsgruppe der BOKU) 
• Womit wird das Geschäft gemacht? (Produkt, Dienstleistung, etc.) 

 
Beteiligung & Eigentum 

• Gibt es bereits Investoren? (Wer, Ansprüche, Beteiligungen) 
• Soll sich die BOKU aus Ihrer eigenen Sicht beteiligen? 
• Wie soll mit zukünftigen Investoren umgegangen werden? 

 
Personal 

• Wer wird im Unternehmen aktiv? (BOKU Angestellte – Karenzierung) 
• Welche Ansprüche stellen „externe“ Personen? 

 
Infrastruktur 

• Soll Infrastruktur (Büro, Labor, Geräte) der BOKU genutzt werden? 
• Sind eventuelle Nutzungen mit Department/Institut/Arbeitsgruppe abgesprochen? 
• Sind Forschungskooperationen zwischen Spin-Off und BOKU geplant? 

 
Schutzrechtsfragen 

• Wird mit Patenten, Technologien, Know-How oder Software, die BOKU Eigentum sind, gearbeitet? 
• Sollen Schutzrechte durch das Spin-Off gekauft oder einlizenziert werden? 
• Wurden Diensterfindungen gemacht? 
• Welche Schutzrechtsstrategien gibt es? 
• Wer zahlt Schutzrechtskosten? 

 
Exitstrategie 

• Was passiert, wenn das Spin-Off nicht profitabel ist? 
 
ANHANG B – Zuständigkeiten von Service- und Organisationseinheiten bzw. Rektoratsmitgliedern 
 
Infrastruktur (Kosten & Nutzung):  Stabstelle Bauten & VR Finanzen 
Personalangelegenheiten:  Personalabteilung & VR Personal und Organisationsentwicklung 
Geistiges Eigentum & Schutzrechte:  Forschungsservice & VR Forschung 
Gesellschaftsrecht:   Rechtsabteilung & VR Personal und Organisationsentwicklung 
Beteiligung der BOKU:   Gesamtes Rektorat & Unirat 


